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Steuerrechtsänderungen im Jahr 2004

Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004, das Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Gesetze sowie das Zweite Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003) wurden in den letzten Tagen des Jahres 2003 eine Reihe von Änderungen der geltenden Steuergesetzgebung beschlossen, die mit Wirkung zum 01.01.2004 in Kraft getreten sind. Soweit diese Änderungen einen Bezug zur Tätigkeit des Notars aufweisen, sollen diese nachfolgend kurz zusammengefasst werden. 

1. Änderungen des Eigenheimzulagengesetzes

· Entfall der Förderung von Ausbauten und Erweiterungen (§§ 2 Abs. 2, 7 Satz 3, 9 Abs. 6 Satz 3 EigZulG)

· Abstellen auf die Summe der positiven Einkünfte und nicht mehr den Gesamtbetrag der Einkünfte bei der Ermittlung der Einkunftsgrenze (§ 5 EigZulG)

· Absenkung der Einkunftsgrenzen für Alleinstehende von 81.807 Euro auf 70.000 Euro im maßgeblichen Zweijahreszeitraum und für Ehegatten, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG erfüllen, von 163.614 Euro auf 140.000 Euro (§ 5 EigZulG)

· Absenkung des Betrages, um den sich die Einkunftsgrenzen für jedes zu berücksichtigende Kind erhöhen von 30.678 Euro auf 30.000 Euro bzw. 15.339 Euro auf 15.000 Euro (§ 5 EigZulG) 

· Änderung der Bestimmungen zum Objektverbrauch bei Wegfall der Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG bei Eheleuten sowie bei Förderung des Wohneigentums in einem anderen Staat (§ 6 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 3 EigZulG)

· Einbeziehung von Instandsetzungs– und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb von 2 Jahren nach Anschaffung in die Bemessungsgrundlage (§ 8 Satz 1 und 2 EigZulG)

· Absenkung des Fördergrundbetrages auf einheitlich (Neu- und Altbauten) 1 v. H. der Bemessungsgrundlage und maximal 1250 Euro, so dass für die Ausschöpfung des Maximalbetrages nunmehr anstelle einer Bemessungsgrundlage von bisher 51.120 Euro eine Bemessungsgrundlage iHv. 125.000 Euro erforderlich ist (§ 9 Abs. 2 Satz 1 und 2 EigZulG)

· Anhebung der Kinderzulage von bisher 767 Euro jährlich auf künftig 800 Euro jährlich (§ 9 Abs. 5 EigZulG)

· Änderung der Höhe und Voraussetzungen der Förderung für Genossenschaftsanteile gem. § 17 EigZulG

2. Änderungen des Einkommensteuergesetzes

· Absenkung des Höchstbetrages steuerfreier Heirats- und Geburtsbeihilfen von bisher 358 Euro auf künftig 315 Euro (§ 3 Nr. 15 EStG)

· Absenkung des Betrages für als Betriebsausgaben abzugsfähige Geschenke an andere Personen als eigene Arbeitnehmer von bisher 40 Euro je Empfänger und Kalenderjahr auf künftig 35 Euro (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG)

· Absenkung des als Betriebsausgabe abzugsfähigen Teils von Bewirtungskosten von bislang 80 v. H. auf künftig 70 v. H. der tatsächlichen Kosten (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG)

· Abschaffung der Halbjahresregelung zur Berechnung der Jahres-AfA, so dass künftig AfA nur noch anteilig für die Monate ab dem Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes gewährt wird, wobei zur Berechnung der anteiligen AfA der Monat der Anschaffung oder Herstellung mit berücksichtigt wird (§§ 7 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 Satz 3, Abs. 5 Satz 3 EStG)

· Absenkung der degressiven AfA für zu Wohnzwecken vermietete Gebäude dergestalt, dass künftig in den ersten 10 Jahren 4 v. H. (bislang 5 v. H. für die ersten 8 Jahre), in den folgenden 8 Jahren 2,5 v. H. (bislang 6 Jahre) und in den restlichen 32 Jahren 1,25 v. H. (bislang 36 Jahre) der Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt werden (§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b und c EStG)

· Verringerung der erhöhten Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und bei Baudenkmälern dergestalt, dass anstelle von 10 Jahren mit jeweils 10 v. H. der maßgeblichen Herstellungs– und Anschaffungskosten künftig in den ersten 8 Jahren 9 v. H. und in den folgenden 4 Jahren 7 v. H. der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden (§§ 7 h, 7 i EStG)

· Absenkung der Freigrenze für Sachzuwendungen an Arbeitnehmer von bislang 50 Euro auf 44 Euro (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG)

· Absenkung des AfA-Satzes für selbst genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten/städtebaulichen Entwicklungsbereichen sowie für weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzte schutzwürdige Kulturgüter auf 9 v. H. für weiterhin 10 Jahre (§§ 10 f, 10 g EStG)

· Absenkung des Freibetrages bei Betriebsveräußerung bei vollendetem 55 Lebensjahr von 51.200 Euro auf 45.000 Euro, wobei auf den Freibetrag nunmehr bereits Veräußerungsgewinne angerechnet werden, die 136.000 Euro (bisher 154.000 Euro) übersteigen (§ 16 Abs. 4 EStG)

· Absenkung des Freibetrages bei Veräußerung von steuerlich relevanten Beteiligungen von bislang 10.300 Euro auf 9.060 Euro, wobei auf diesen Freibetrag nunmehr Veräußerungsgewinne angerechnet werden, die 30.100 Euro (bisher 41.000 Euro) übersteigen (§ 17 Abs. 3 EStG)

· Anhebung der Grenze, die im Rahmen der Nutzungsüberlassung zu verbilligten Konditionen zum Erhalt des vollständigen Werbungskostenabzuges zu beachten ist, von bislang 50 v. H. auf 56 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, wobei diesbezüglich auf das BFH-Urteil vom 05.11.2002, BStBl. II 2003 S. 646, zu berücksichtigen ist, wonach im Bereich von 50 v. H. bis 75 v. H. die für den Werbungskostenabzug erforderliche Einkünfteerzielungsabsicht im Einzelfall zu prüfen ist (§ 21 Abs. 2 EStG)

3. Änderungen des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes

· Absenkung des Freibetrages bei Übergang von Produktivvermögen von bislang 256.000 Euro auf künftig 225.000 Euro, Absenkung des diesbezüglichen Bewertungsabschlages von bislang 40 v. H. auf künftig 35 v. H. und Absenkung der Tarifentlastung bei Übergang von Produktivvermögen für die Steuerklassen II und III auf 88 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der anteiligen Steuer auf Produktivvermögen nach Steuerklasse I und der anteiligen Steuer auf dieses Vermögen nach Steuerklasse II oder III (§§ 13 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 , § 19 a Abs. 4 Satz 3 ErbStG)

4. Änderungen des Umsatzsteuergesetzes

· Ausdehnung der Steuerschuldnerschaft für Umsatzsteuer auf Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts als Erwerber von Grundstücken bei allen Umsätzen (bislang nur bei steuerpflichtigen Lieferungen von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren), die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, unabhängig davon, ob das Grundstück für den unternehmerischen oder nicht unternehmerischen Bereich bezogen wird, mit der Folge, dass künftig die Option zur Umsatzsteuerpflicht nur noch im Notarvertrag erklärt werden kann (§§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG)

· Ausdehnung der Steuerschuldnerschaft für Umsatzsteuer auf die Bezieher von Werklieferungen und sonstigen Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen – mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen – auf solche Unternehmer, die selbst solche Bauleistungen erbringen, unabhängig davon, ob die Leistungen für den unternehmerischen oder nicht unternehmerischen Bereich bezogen werden (§§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG)

